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Fünfzehntes Buch .

Deutſchlands Zuſtand während dieſes Zeit⸗
raumes , nämlich vom weſtphaͤliſchen
Frieden bis zu Karls VI . Tode .

Erſtes Kapitel .

Neues Syſtem des Gleichgewichts in Euro⸗

pa . Verhaͤltniß des deutſchen Reichs zu

auswärtigen Maͤchten. Veraͤnderte Ge⸗

ſtalt deſſelben ſeit dem weſtphaͤliſchen
Frieden .

E ſt ſeit der Zeit des Kaiſers Maximilian I . hoͤrte

man beſonders laut von Ethaltung des politiſchen

Gleichgewichts in Europa ſprechen , und ſowohl der⸗

jenige , welcher es zu ſidren , als , der es zu erhalten

bemützt war , hieng dieſen Schild aus , um hinter

demſelben die Vergroͤßerung ſeines Nachbars zu ver⸗

hindern , oder auch bei guter Gelegenheit ſeine eigene
zu bewirken . Eigentlich war es nur das zu einer

außerordentlichen Macht emporſtrebende Haus Oeſt⸗

reich , welches zuerſt die Aufmerkſamkeit der üͤbrigen
Maͤchte auf ſich zog. Gegenſeitiges Mißtrauen ,
und gegenſeitige Eiferſucht , die unzertrennlichen Ge⸗

faͤhr⸗
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faͤheten dieſes nun einmal an genommenen Syſtems ,

brachten Verbindungen verſchiedener Maͤchte mitein⸗

ander , und dieſe brachten Kriege , beſonders zwiſchen

Oeſtreich und Frankreich , hervor , wodurch mancher

Staat in ſeinem Innerſten erſchuͤttett wurde , und

auch das deutſche Reich vieles litt , indem es theils

wegen ſeiner Verhaͤltniſſe mit demjenigen Hauſe wel⸗

ches ihm ſeit vielen Jahren ſeine Kalſer gab, theils

wegen ſeiner natürlichen Lage , meiſtens unverſchul⸗
det in dieſe Kriege gezogen , und gemeiniglich ſogar
der Kampfplaz der ſtreitenden Partheien wurde .

Selbſt der verheerende dreißigjaͤhrige Krieg , wenn

er gleich nicht aus detſelben Veranlaſſung angefan⸗
gen worden , wurde doch um derſelben Utſache wil⸗
len fortgeſezt . Es war in der Folge nicht mehr blos

darum zu thun , den Proteſtanten ihre freie Religi⸗
onsuͤbung , und den Genuß der eingezogenen geiſt⸗
lichen Güter , noch viel weniger dem Kaiſer Ferdi⸗
nand II die Krone Boͤhmen zu ſichern ( dieſe erſte

Veranlaſſung des Krieges war laͤngſt gehoben ) , ſon⸗
dern auch darum , die Uebermacht des Hauſes Oeſt⸗

reich zu hindern . Der Unterſchied beſtand nur darin ,

daß es ſonſt nur auswaͤrtige Mächte waren , welche

ſich den Fortſchritten dieſes Hauſes widerſezten ; dieß⸗
mal aber ein großer Theil der Deutſchen ſelbſt mit

ieuen ſich um dieſes Zwekes willen vereiniget hatte ,
indem es ihnen um die Rettung politiſcher , entwe⸗

der in der That , oder in der Einbildung gekraͤnkter
Gerechtſamen zu thun war . Selt
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Seit derſelben Zeit , da das hochgeprieſene Sy⸗

ſtem des Gleick gewichts, und die Rivalität waͤchti⸗

ger Staaten Eukopens eine ſo große Veraͤnderung in

lbren Verhaͤltniſſen hetvorgebracht hatte , ſieng die

Geſchichte Deutſchlands an , mehr eine allgemeine

Geſcbichte der europaͤiſchen Staaten zu werden . Mau

haͤtte das deutſche Reich noch glüklich preiſen können ,

wenn dadurch deſſen Ruhm und Anſehen waͤre befor⸗
dert , oder befeſtiget worden ; obwohl mit der Befdr⸗

derung , oder Befeſtigung des aͤußerlichen Anſehens

nicht jederzeit auch die Aufnahme det innern Wohl⸗

fahrt verbunden iſt . Allein es gewann weder von

dieſer , noch von jener Seite . Wenn es in die aus⸗

waͤrtigen Haͤndel meiſtens nur unwillkuͤhrlich gezogen

wurde , ſo folgt von ſich ſelbſt daraus , daß es nicht

die glaͤnzende Rolle einer Hauptperſon ſpielte , ſon⸗

dern ſich immer nur leidend verhielt .
Das ſchlimmſte war , daß die deutſche Nation

ihre Schwaͤche ſelbſt gewiſſermaaßen beurkundete , in⸗

dem ſie von der Zeit an , da ſie ſich in zwei Religi⸗

onsparthelen getrennt hatte , dieſe ihre innere Strei⸗

tigkeit ſowohl , als auch die Klagen des einen Theils

gegen das Benehmen der Ferdinande in politiſchen

Dngen durch fremde Maͤchte enlſcheiden ließ . Wenn

die Reichsſtaͤnde dadurch den Vortheil erlangten ,

daß ihnen durch den kraͤftigen Beiſtand auswaͤrtiger

Maͤchte ihre politiſchen Reichte , und die freie Ver⸗

faͤſſung des deutſchen Reiches fuͤr alle Zukunft ge⸗

ſichert
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chert wurden ; ſo wurden ſie zugleich auf der andern
Seite von eben dieſen Maͤchten abhaͤngig , und es
war ſchon demuͤthigend genug , daß Deutſchland ſeine
Stlaatsverfaſſung nicht aus eigenen Kraͤften behaup⸗
ten konnte , oder wollte , ſondern , daß es fremde
Maͤchte ſeyn mußten , die ihm dieſelbe retteten , und
die ſie ihm garantirten .

Deutſchland verlohr dadurch ſichtbar ſowohl an
aͤußerlichem Anſehen , als an innerer Kraft , und die
fremden Maͤchte, beſonders Frankreich , gewannen .
Daß dieſelben ſich die Mühe , ſich eine Superioritaͤt
über ſie zu verſchaffen , theuer genug bezahlen ließen ,
haben wir bereits gehoͤrt. Beſondets waren die dem
Koͤnige von Frankreich abgetretenen Beſizungen und
Rechte im Elſaß , und in Lothringen eine maͤchtig
reizende Lokſpeiſe nach mehrern Leberbiſſen dieſer Art ,
und wurden ſeitdem der beſtaͤndige Zankapfel zwi⸗
ſchen Frankreich und Deutſchland . Eine traurige
Folge dieſer Erwerbungen , welche Deutſchland
ſchmerzlich fühlte , waren die be ichtigten Reunio⸗
nen , und der daraus erfolgte verdecbliche Krieg g) .

Eben ſo nachtheilig , wo nicht noch ſchaͤdlicher,
war der eine geraume Zeit forldauernde Einfluß in
Angelegenheiten des deutſchen Reiches , den ſich bei⸗

de
8) Schon zu derſelben Zeit fehlte es nicht an Leuten ,welche die wahre Quelle dieſes Uebels richtig erkann⸗ten , und laut dagegen klagten . Man ſehe 3. B.das im Jahr 1682 erſchienene Buch : HippophiliGaleacii de Corneliis francopolitae Bericht vondem alten Königreich Auſtraſien .
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Verhaͤltniß des deutſchen Rejchs zu . 77

ubn de Maͤchte, Schweden und Frankreich , durch die
159 übernommene Garantie des weſtphaͤliſchen Friedens
0fh verſchaft hatten . Es war bald kein Gegenſtand von

1 Bedeutung denkbar , in welchen ſich nicht beſonders
die Krone Frankreich miſchte . Bald ſuchte ſie die
Kaiſerwahlen nach ihrem Gefallen zu lenken , und
die kaiſerliche Würde dem Hauſe Oeſtreich zu entzie⸗

ln hen , bald einen erzbiſchöflichen Stuhl , wie jenen zu
0 de Cöͤlln , mit einer ihr ergebenen Perſon zu beſezen .

nne, Kaum waren die ſogenannten correſpondirenden Fuͤr⸗

oth ſten gegen die neu errichtete neunte Kurwuͤrde in Be⸗

16 wegung gerathen , als auch der Koͤnig von Frankreich
dieſe Sache zu Herzen nahm , und ihnen ſeinendelt

110 Schaz zuſicherte , den er ihnen auch unfchlbar gelei⸗

10 ſtet haben wuͤrde , wenn ihn nicht eine wichtigere

10 Angelegenheit , naͤmlich die ſpaniſche Succeſſionsſa⸗
che , daran gehindert haͤtte. Sogar zu den Berath⸗wi⸗

1 ſchlagungen einiger Kurfuͤrſten über das Commerz⸗

100
und Zollweſen am Rhein draͤngte er ſich zu , und

zwar nicht blos als Herr eines Theiles von Elſaß ,
9 ſondern auch , — was freilich alle Erwartung weit

üͤbertraf, als Garant des weſtphäͤliſchen Ftiedens k) .

10
Aber kein ſichtbares Einmiſchen in dentſche Reichsſa⸗
chen , und keine offenbare Gewalt konnte dem deut⸗

ſchen ,
*) Der bei der Verſammlung anweſende franzöſiſche

, Geſandte ſagte in ſeiner Propoſition ausdriiklich :
1„ a la quelle , discussion nul des princes . , n' a
5• Plus d' intersts que ca Majesté comme Souverain

Alsace et garant de la paix de Westphalis .
Im monatl . Staatsſpiegel . Jul . 1699 . S . 3.
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ſchen Reiche ſo ſchaͤdlich ſeyn , als der Umſtand , daß

jenes Vethaͤltniß , in welches der weſtphäliſche Friede

ihn mit demſelben geſezt hatte , ihm moͤglich machte ,

unter dem Vorwande der Sorge fuͤr die Auftechihal⸗

tung der den Reichsſtänden garantirten Gerechtſamen

die Un inigkeit zwiſchen Haupt und Gliedern zu naͤh⸗

ren , und ſie dadurch von patrfotiſcher Vereinigung ,

und gemeinſchaftlicher Vertheidigung des Vaterlands

abzuhalten . Dieſes hieß in der That nichts anders ,

als denjtnigen , welchen man plündern will , zuvor

auf eine gute Art entwaffnen ; aber lelder ereignete

ſich dieſer Fall ofter , als einmal .

Im Grunde waten es keine neuen Gerechtſa⸗

men und Freiheiten , welche die deutſchen Reichs⸗

ſtaͤnde im weſtphaͤliſchen Frieden mit Hülfe der frem⸗

den Kronen ethlelten . Sowohl diejenigen Rechte ,

welche die Landeshoheit begreifet , hatte jeder Stan

des Reiches in ſeinem Lande ſchon zuvor ausgeübt ,

als auch ſeinen Antheil an der Regierung des ges

ſammten deutſchen Reiches durch Ausuübung des

Stimmtechis behauptet . Der weſtphaͤliſche Friede

harte daher nur das Verdienſt , daß er dieſe Gerecht⸗

ſamen genauer beſtimmte , und ditienigen , die zuvor

auf ein bloßes Herkommen ſich gegründet hatten ,

den Reichsſtaͤnden vermittelſt einer ſchrifilichen Ut⸗

kunde als geſezmaͤßig zuſicherte . Der ganze Vor⸗

theil , den die Reichsſtaͤnde dadurch erhielten , biſtehl

in der Hauptſache darin , daß dasjenige , was vor

die⸗
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dieſem Frieden den Staͤnden von den Kaiſern zuwti⸗
len war beſtritten , zuweilen wohl gar auf eine kurze
Zeit war entzogen worden , ihnen ſeit dieſer neuen

ſchriftlichen Anordnung nicht mehr eutzogen , oder

beſtritten weiden konnte .

Daß jedoch das deutſche Reich deſſen ungeachtet
ſeit dem weſiphaͤliſchen Frieden nicht mehr ganz die⸗

ſelbe Geſtalt hatte , die es noch zur Zeit des Kaiſers
Marimilian 1 gehabt , faͤllt jedem leicht in die Au⸗

gen . Der Uanterſchied liegt hauptſaͤchlich darin , daß
nun zwei Paitheien , in welche ſich die deutſche Na⸗

tion ſeit der Reformation getrennt hatte , als vei⸗

faſſungsmaͤßig erſcheinen .

Der weſtphaͤliſche Friede hatte verordnet , daß
unter den Reiche ſtaͤnden von beiden Religionen eine

vollkommene Gleichheit herrſchen , folglich die evan⸗

geliſchen eben dieſelben Rechte , Freiheiten und Vor⸗

zuͤge genießen ſollten , wie die katholiſchen . Dieſe

Gleichheit ſollte beſonders auch alsdann beobachtet

werden , wenn es darauf ankaͤme , bei Reichsdeputa⸗

tionen , Commiſſionen , Reichsgerichten , und in an⸗

dern Faͤllen eine beſtimmte Zahl Perſonen anzuſtellen .

Soviel , als moͤglich, ſollte in ſolchen Faͤllen darauf

geſehen werden , daß immer gleich virle Perſonen von

beiden Religionspartheien zu Geſchaͤften dieſer Art

ernannt werden moͤgen. In der That war dleſe Ver⸗

ordnung beiden Theilen vortheilhaft , indem ſie ſich

dadurch in ein glükliches Gleichgewicht gegen einan⸗

der
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der ſezten . Nicht leicht konnte bei einer ſolchen Ver⸗

faſſung eine Parthei durch die Mehrheit der Stim⸗

men ein Uebergewicht uͤber die andere bikommen .

Die Staͤnde beider Religionen hielten auch ſeitdem

mit ſo vleler Stand haftigktit uͤber der Beobachtung

dieſer Vorſchrift , daß ſie dieſelbe ſogar auf die mili⸗

taͤriſche Verfaſſung des deuiſchen Reiches aus dehn⸗
ten . Als es vor dem Anfange des Reichskrieges
mit Flankreich im Jahre 1672 darauf ankam , eine

Reichsgeneralltaͤt aufzuſtellen , und es ſich eben ereig⸗
nete , daß vier Subjecte , die ſich um die zu beſezen⸗

den Stellen meldeten , die Meh ' heit der Stimmen

ethielten , der Herzog von Weimar , und der Mark⸗

graf von Bayreuih , um als Generalwachtmeiſter zu

Pferd , ferners ein Herr von Leyen und ein Herr von

Stauf , um als Generalmajors zu Fuß angeſtellt zu

werden , beſannen ſich die katholiſchen Staͤnde auf
einmal , daß dieſes nicht angehen koͤnne, indem von

den Generalwachtmeiſtern beide der evangeliſchen ,
von den Generalmajors hingegen beide der katholi⸗

ſchen Religion zugethan waͤren. Ihrer Meinung nach

ſollten nicht blos beide Stellen übeihaupt , ſondern ,

damit eine vollkommene Religionsgleichheit nach dem

Sinne des weſtphaͤliſchen Friedens beobachtet werde ,

jede dieſer beiden Stellen ins beſondere mit einem

Evangeliſchen und einem Katholiken beſezt werden .

Sie ruhten auch nicht , bis man endlich eine Abaͤnde⸗

rung genehmigte , und ſich dahin verſtand , daß man

an⸗
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änſtatt vier nunmehro ſechs Generalmajors ernannte ,

ſo , daß den beiden evangeliſchen Generalmachtmei⸗

ſtern ein katholiſcher , und den zwei katholiſchen Ge⸗

netalmajors ein evangeliſcher beigeſtellet wurde i ).

0 Eben ſo hielt man es in der Folge mit der Beſezung

A der Generalfeldmarſchallsſtelle . Doch hiermit war

Alitgt
man noch nicht zufrieden . Da es einmal durch einen

„ e Reichsſchluß feſtgeſezt war , daß man zwei General⸗

144 feldmarſchaͤlle : einen katholiſchen , und einen eban⸗

% , geliſchen , haben ſollte , ſo wollten die proteſtantiſchen
Staͤnde beiden Feldherrn auch eine gleiche Gewaltumen

eingeraͤumt wiſſen K) , nicht andeis , als kaͤme es

10 f
hier nicht auf die Frage , was zwekmaͤßiger und nuz⸗

von licher , ſondern nur darauf an ,was man zu fordern

1
berechtigt ſey ; oder als wenn es ein Eintrag in die

uf Gerechtſamen der Proteſtanten waͤre, wenn ihre Re⸗

un gimenter unter dem ausſchließlichen Commando des

a0
geſchiktern Feldherrn ſtehen : vorausgeſezt , daß eben

der katholiſche zufaͤlliger Weiſe der geſchiktere iſt .

Au Nur mit vieler Muͤhe konnte der Kaiſer die evange⸗
z ,

ſchen Stände durch das Verſprechen , daß künftig
0

ſeiner Einleitung zu Folge keiner von den beiden Feld⸗
0

herrn etwas wichtiges ohne Zuziehung und Rath des
„

andern unternehmen werde , beruhigen .
fl .

Wenn
505

1 i ) Pachners v. Sammlung der
i Reichsſchlüſſe ꝛc. Th. J.

un k ) Theatrum Europaeum 9 5 1706 . pag . 2.

110 Schm. N. Geſch . XXIV. B. F
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Wenn derweſtphaͤliſche Friede beiden Religions⸗

theilen gleiche Rechte und Vorzuͤge, wie aus dem

bisher Erzaͤhlten erhellet , ausdruͤklich zuerkannt hat ,

ſo folgt nothwendig daraus , daß auch die Exiſtenz

zweier verſchiedener Corporationen im Reiche dadurch

anerkannt worden . Es leuchtet aber ohne Schwie⸗

tigkeit ein , daß eben dadurch die Einheit des Staats⸗

korpers fuͤr immer zerriſſen war . Derſelbe beſtand

nun nicht mehr aus Mitgliedern von einerlei Att ; es

waren zwei von einander abgeſonderte Gemeinden ,

wovon jede ihre beſondern Meinungen , Intereſſe
und Abſichten hatte .

Dieſe Trennung ward noch mehr dadurch befe⸗

ſtiget , daß der weſtphaͤliſche Friede den Reichsſtaͤn⸗

den in denjenigen Faͤllen , in welchen ſie zwei entge⸗

gengeſezte Meinungen haben wurden , das Recht ein⸗

raͤumte , in Theile zu gehen , ſo , daß alsdann nicht

die Mehtheit der Stimmen , wodurch eine Parthei

leicht ein Uebergewicht uͤber die andere erhalten koͤnn⸗

te , ſondern blos die guͤtliche Uebereinkunft beider

Theile , wovon jeder als ein fuͤr ſich beſtehendes Gan⸗

zes zu betrachten ſey , entſcheiden ſollte 1) . Dadurch

wurde gewiſſermaaßen eine Oppoſition im Reiche be⸗

gründet . Es iſt nichts narütlicher , als daß unter

zwei entgegengeſezten Partheien , welche gegenſeitf⸗
ges Mißnauen beſtaͤndig in geſpannter Aufmerkſam⸗

keit aufeinander haͤlt, jeder in der geringſten Bewe⸗

gung

) Instrum . Paeis Osnabr . Art , V. b. 52.
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gung der andern gefaͤhrliche Abſichten zu entdeken

glanbet , und eben darum derſelben Vorſch laͤge oder

Beſchluͤſſe zu hintertreiben fuchet . „ Wenn in de

weſtphaͤliſchen Frieden , ſaget einer unſcret neueſten

Schriftſteller , conſtitutionel geſtattet wuͤrde , daß die
katholiſchen und proleſtanliſchen Siaͤnde unter gewiſ⸗
ſen Umſtaͤnden den Geſamm ko 'ͤ per des Staats in

zwei Theile ſondern könnten , und in dieſen Faͤllen
keine Entſcheidung durch Mehrheit der Stimmen ,
ſondern nur durch fleundſchaftlichen Ve. gleich ſtatt

finden ſollte ; ſo wuͤrde dadurch offenbar die Einheit
des Ganzen fuͤr immer conſtitutionel vernichtet . Es

war vorauszuſehen , was der Erfolg leider ! nur zu
ſehr beſtaͤtigt hat — daß dieſe Sonderung faſt bei

allen allgemein zu verhandelnden Angelegenheiten
eintreten , und faſt kein gemeinſames Ve fahren mehr
Statt haben werde . Daß hierin ein Hauptgrund
der von jener Zeit an haupiſaͤchlich ſich ergebenen

Kraft , und Thalloſigkeit des deutſchen Reichsſtaats

zu ſuchen ſey , bedarf wohl keines naͤhern Bewei⸗

ſes m) . “

Freilich zog dieſe Anſtalt auch den Voitheil nach

ſich , daß nun jede dieſer zwei Hauptpartheien vor

Sckluͤſſen und Anordnungen der andern , die ihr nach⸗

heilig werden könnten , geſichert wurde , und hier⸗
mit för beide gewiſſermaaßen ein Damm gegen will⸗

8 tuᷣbr i⸗
m) Ueb. die Schikfale der deutſchen Reichs Staats⸗

verfaſſung ꝛc. von Chriſtian Dan Voß S . 577f .
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kuhrliche Gewalt geſezt war . Auf einer andern Sei⸗

te haͤtte aber das Recht , in Theile zu gehen , lelcht

gefaͤhrlich werden koͤnnen, indem dadurch ſowohl die

eine , als die andere Parthei das Mittel an die Hand

bekam , alles zu hindern , was ihr beliebte . So viel

iſt richtig , daß die Oppoſitkon , die vor dem weſi⸗

phaͤliſchen Frieden nur mit einer Art von Mißtrauen

in ihte Kraͤfte gewagt hatte , der kaiſerlichen Macht

entgegen zu arbeiten , ſeit der Zeit , da ſie auf eine

legale Att authorlſirt wurde , dieſes zu thun , mit

weit mehr Muth und Kraft handeln konnte .

Sonderbar iſt indeſſen , daß der weſtphaͤljſche
Friede bei aller Sorgfalt , daß keine von den zwei

Hauptpartheien bei Berathſchlagungen uͤber Angele⸗
genheiten des Reiches ein Uebergewicht uͤber die an⸗

dere erhalten moͤge, das Recht der Staͤnde , in Torile

zu gehen , doch nicht auf alle Faͤlle ohne Ausnahme

erſtrekte , ſondern die Entſcheidung der Fiage , ob es

auch in materia colectanti ausgeübt werden koͤn⸗

ne ? auf den naͤchſten Reichstag verwies , welcher

aber bekanntlich nichts hieröber entſchied . In der

That ein aͤußerſt fruchibarer Saamen zu weitausſe⸗

henden Streitigkeiten .
Gleichwie die beiden beſondern Corporalionen

der katholiſchen und der evangeliſchen Reichsſtaͤnde
bereits ihren rechtmaͤßigen Beſtand hatten , ſo gaben
die leztern in der Folge der ihrigen dadurch noch mehr

Vollkommenheit , daß ſie einen beſondern Direclor

in

I

6

Dum
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in der Perſon des Kuurfürſten von Sachſen ernannten ,
unter deſſen Leitung ſie uͤber alles , was ihr Intes

reſſe betraf , oder was ihnen eine gemeinſchaftliche
Angelegenheit des geſammten evangellſchen Religi⸗
onstheiles zu ſeyn ſchien , ſich berathſchlagten , und

Schluͤſſe faßten ; und alsdann erſt dieſen Schluͤßen
gemaͤß irgend einem Vorſchlage auf dem Reichstage
mit ihren Stimmen beltraten , oder ihn verwarfen ,

Dadurch erhielt das nun ſo genannte Corpus der

ebangeliſchen Reichsſtaͤnde eine ordentliche collegiali⸗

ſche Verfaſſung , und mit derſelben eiſt vollkommen

15
0 eines beſondern Koͤrpers . Anfaͤnglich

ob ſich gegen dieſe Benennung und Anſtalt von

der Katholiſchen ſo wenig ein Widerſpruch ,

daß vielmehr der Kaſſer und die katholiſche Reichs⸗

ſtaͤnde ſelbſt , ſie das Cotpus der evangeliſchen , oder

der augsburgiſchen Confeſſion nannten n) . Ja ſo⸗

01 die Katholiſchen legten ſich zuweilen den Namen

nes Corporis Catholicorum bei o) . In der

10 Ue aber fieng man doch hier und da an , dieſen

Titel , en ſo fein ſich die Evangeliſchen deſſelben be⸗

dienten , anzufechten , worauf dieſe in einer an den

Kaiſer Karl VII gerichteten Vorſtellung vom Jahre

1720 erklaͤtten; „ was die Benennung betreffe , kon⸗

ne

n) Schauroths Sammlung aller Conelusorum des
0 0 EP . evang . Th. II . S . 825 . und Fabers Euro⸗

06 päiſche Staatskanzlei . Th . XXXV . 566 .

6) Faber , Th . XV. S . 156 . Th . XVII . S . 46 .
und Th . XXXV . S . 569 .
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ne man wohl gleichgültig ſeyn , ob die getammten
evangeliſchen Reichsſtaͤnde ein Corpus , oder ein Re⸗

f
ligionstheil , oder eine Gemeinheit , und dergleichen
genannt werden ; allerdings ſey es aber um ſo bes H
denklicher , wenn die Abſicht waͤre, mit dem Namen

ſ
zugleich die Sache ſelbſt , und die einmal in dem g
weſtphaͤliſchen Frieden ſo theuer erworbenen Rechte

ugder gemeinſchaftlichen Berathſchlagung , und Zuſam⸗ 111
menhaltung zu untergraben p) . So viel erhellet al⸗

0lemal daraus , daß es weder dieſem , noch jenem 31
Theile blos um den Namen zu thun war , und daß nitdie nun einmal beſtehende Trennung beiderſeits eine 00
gewiſſe Animeſitaͤt erwekte und unterhielt , G0

Eine nothwendige Folge der Trennung der zn
Reichsſtaͤnde in zwei Hauptparthelen war , daß ſich 05
dadurch auch zwei Hauptgattungen von deutſchem ft.Staatstecht gruͤndeten : ein katholiſch⸗ kaiſerliches ,
und ein evangeliſch⸗reichsſtaͤndiſches, welches leztere
aber auch unter katholiſchen Staͤnden Beifall und An⸗ wuhänger fand . So ſehr diejenigen , auf die das Intereſſe Wder katholiſchen Religion am meiſten wirkte , ſich beei⸗

0ferten , dem Kaiſer den ſie als die vornehmſte Schuzweh⸗ ſihre derſelben betrachteten , eben darum ſo viel Rechte
und Macht , als moͤglich , beizulegen , ſo ſehr bemuͤh⸗ 4ten ſich im Gegentheile die andern , denen es um Er⸗

80haltung , oder Vergroͤßerung ihrer eigenen Macht zu
1thun war , ihm alles abzuſprechen . Zur Entſtehunt

die⸗

5) Schauroth . Th . II . S . 759 und 791 f.
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umnm. —dieſer leztern Art von Staatsrecht gaben ohne Zwei⸗

fel ſchon die ſeit Karl V. in Gang gekommenen Wahl⸗

capitulationen eine ſtarke Veranlaſſung , worin die

kaiſerliche Gewalt bereits in vielen Stuͤken einge⸗

ſchraͤnkt, und vieles von der Hoheit der deutſchen
l Reichsſtaͤnde geſprochen wurde . Das meiſte aber

1 trug unſtreitig eine im Jahr 1640 unter dem verkapp⸗
0 305 ten Namen Hippolithi a Lapide zu Stettin her⸗

hellal ausgekommene Schrift 4) bei , die eben zu einer

0 jnn Zeit erſchien , da der Kampfzwiſchen kaiſerlicher und

unddi reichsſtaͤndiſcher Macht auf ' s hoͤchſte geſtiegen , und

iis ei eben darum ein großer Theil der Fuͤlſten freierer

Grundſaͤze in Betreff dieſes Gegenſtandes mehr , als

ug K jemals , empfänglich war . Dieſer kuͤhne Schriftſtel⸗

u1l ſad ler ſtuͤrzte endlich die Meinung , an deren Richtigkeit

ſchem ſchon fruͤher hier und da gezweifelt worden , daß das

lichts, deutſche Reich eine ſolche Monarchie ſey , wie das

ehemalige roͤmiſche Reich geweſen , voͤllig um , und

wußte dafür unter einem großen Theile der Deutſchen

die Idee herrſchend zu machen , daß in Deutſchland

eigentlich eine ariſtokratiſche Regierungsform ſtatt

ſinden muͤſſe. Er ſtellte darin die Grundſaͤze auf ,

daß das Reich uͤber den Kaiſer ethaben , und dieſer

dem Reiche verantwortlich ſey ; daß nur derjenige ein

Souveraͤn geuannt werden koͤnne, den keine Geſeze

veibinden ; eine Eigenſchaft , die ſich bei dem Kaiſer

nicht

ꝗ) Fippolithi a Lapide Dissertatio de ratione sta -
tus in Imperio Romano germanico . Stett . et

f Hamb . 1640 . in 4.
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nicht finde , indem ſeine Gewalt durch die goldene
Bulle , und durch die Wahlcapitulation in Schran⸗
ken gehalten werde ; daß aber im Gegentheile das

Reich kein Geſez , und nicht einmal die Reichsgrund⸗
geſetze uͤber ſich erkenne , folglich dieſes allein recht⸗

maͤßiger Weiſe die Souveräͤnitaͤt beſitze. Daß ſolche

Aeuſſerungen bei vielen Reichsſtaͤnden um ſo mehr
Eingang finden mußten , je mehr dadurch ihrer Lei⸗

denſchaft und ihren eigenen Wuͤnſchen geſchm eich elt
war , laͤßt ſich leicht begreifen . Wahrſcheinlich wuͤr⸗
den ſie ihre Wirkung gethan haben , wenn ihnen auch
die Neuheit der Sache , und der feurige Vortrag des

Verfaſſers nicht ſo viel Reiz verſchafft haͤtten .

Welchen ſtarken Einfluß dieſe allgemeine ver⸗
breitete und mit Heißhunger verſchlungeneSchrift ge⸗
habt habe , ethellet ſchon daraus zur Genuͤge , daß ein

Theil der darin enthaltenen Meinungen wirklich beim

Schluß des weſtphaͤliſchen Friedens zum Grund ge⸗
legt worden iſt . Dieſer Einfluß war auch nichts

weniger , als etwas Voruͤbergehendes . Viele Pu⸗

bliciſten bauten ſeitdem auf aͤhnliche Grundſaͤze ein

Syſtem eines beſondern , dem kaiſerlichen entgegeu⸗
geſezten Staatsrechts , welches an vielen Fuͤrſtenhö⸗
fen foͤrmlich angenommen wurde . Es verſtrichen
aber wenige Jahre , ſo zerfiel auch das reichsſtaͤndi⸗

ſche Staatsrecht wieder in zwei beſondere Arten : in

ein kurfuͤrſtliches und fuͤtſtliches . Sobald naͤmlich
die fuͤrſtlichen Haͤuſer anfiengen , den Kurfuͤrſten nach⸗

zu
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zueifern , ſo waren ganz naluͤrlich ſie , und ihre Dfe⸗

ner bemuͤht , ihr Streben nach gleicher Gewalt mit

den Kurfuͤrſten durch neu aufgeſtellte , von dem ge⸗

woͤhnlichen reichsſtaͤndiſchen Staatsrecht abweichende
Grundſaͤze zu rechtfertigen , und daſſelbe dadurch

auf alle moͤgliche Art zu befoͤrdern . Im Grunde

war alſo auch die Entſtehung dieſes neuen fuͤrſtlichen

Staatsrechtes in ſo fern , als es dem kurfuͤrſtlichen

entgegengeſezt wurde , nichts weniger als bloſe Sa⸗

che der Schulen , oder der Gelehrten am Schrei⸗

bepult .

Zu denjenigen , im weſtphaͤliſchen Frieden ges

troffenen neuen Anordnungen , wodurch Deutſchlands

bishrige Verfaſſung einigermaſen veraͤndert worden ,

gehoͤret auch dieſe , daß die ſeit mehrern Jahrhunder⸗

ten beibehaltene Siebenzahl der Kurfuͤrſten aufhoͤrte,
indem eine achte Kurwuͤrde eingefuͤhrt wurde , wo⸗

durch nicht nur die kurfuͤrſtlichen Wahl⸗ und uͤbrigen

Collegialverſammlungen , ſondern auch das kurfuͤrſt⸗
liche Collegium auf dem Reichstage durch den Zu⸗
wachs einer Stimme , ſo , wie auch in Anſehung des

hisher beobachteten Ranges in Ruͤckſicht auf Siz
und Fuͤhrung der Stimme einige Veraͤnderung erlitt .

Der Kurfuͤrſt von Bayern , der nach der bekannten

Achtserklaͤrung des Kurfuͤrſten von der Pfalz deſſel⸗
ben Kurwürde erhalten hatte , behielt vermoͤge des

weſtphaͤliſchen Friedens dieſe alte Kur mit allen ihr

anklebenden Vorzuͤgen; und der Kurfuͤrſt von der

Pfalz ,
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Pfalz , der vermoͤge der in eben dieſem Frieden feſt⸗

geſezten Amneſtie wieder hergeſtellt werden ſollte ,

mußte ſichmit einer neuen , naͤmlich der achten Kur

begnuͤgen, die man zu ſeiner Entſchaͤdigung einfuͤhi⸗

te , wodurch er abet in Anſehung des Rauges of⸗

fenbar zurukgeſezt wurde .

Dieſe Verſuͤgung zog in der Folge eine Irrung
nach ſich , welcher der weſtphaͤliſche Friede durch ei⸗

ne vorlaͤufige deurliche Entſcheidung nicht vorgebeugt
hatte . Es war nicht ausgemacht , ob das rheiniſche
Reichsvicariat auf der pfaͤlziſchen Kurwurde , oder

auf der Pfalzgrafſchaft hafte , und eben darum war

es kein Wunder , daß beide Kurfurſten , der von

Bayern , und der von der Pfalz , auf dieſe Stelle

Anſpruch machten : jener , weil er das erſtere , die⸗

ſer weil er das leztere behauptete . Im Jahre 1724
ſchloſſen zwar beide Kurfmſten einen Vergleich , kuͤnf⸗
tig das Reichsoſcatiat gemeinſchaftlich zu verwal⸗

ten r ) . Da es aber dieſem Vertrage an der Geneh⸗

migung von Seite des Reiches fehlte , ſo konnte er

nicht zut Vollziehung kommen . Erſt im Jahre 1752
wurde ein neuer Bergleich beider Hoͤfe, worin ſie

ſich verbindlich machten , künftig in der Ausübung
des Vicariats mit einander abzuwechſeln , vom Kai⸗

ſer und Reiche genehmiget .

Zu der im weſtphaͤliſchen Frieden eingeführten
achten Kurwürde kam endlich noch eine neunte hin⸗

zu

1) Fabers Staatskanzlei Th. LXXX . S . 690 .
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zu , da der Kaiſer Leovold dieſelbe dem Herzoge von

Braunſchweig Luͤnnehurg⸗ Hannover verlieh . Wel⸗

chen ſtarken Wide ſpruch dieſe Neuerung nicht nur

von Seite einiger Ku fürſten , ſondern auch beſonders
von Seiten der Fuͤrſten erlitten habe , iſt bereits er⸗

zaͤhlt worden . Sie wurde aber endlich doch durch⸗
geſezt , und zog die Foſge nach ſich , daß man , um

ein Gleichgewicht zwiſchen den katholiſchen und pro⸗
teſtantiſchen Stimmen im kuffuͤſtlichen Collegium
herzuſtellen , auch der Koͤnig von Boͤhmen , der ſeit

Jahihunderten ſeine Kurrechte auf dem Reichstage
nicht mehr ausgeuͤbt hatte , in ſeine ihm daſelbſt ge⸗

buͤhrende Stelle wieder einfuͤhrte . Dadurch ward

alſo die reichstaͤgige Verfaſſung in ſo weit veraͤndert ,

daß das kurfuͤrſtliche Collegium , das zuvor nur ſie⸗

ben Stimmen gezaͤhlt hatte , nun aus neun Mitglie⸗
dern beſtand , wovon jedes ſeine beſondere Stimme

zu fuͤhren hatte .

In Anſehung der Fuͤrſten zeigte ſich im deut⸗

ſchen Reiche in dieſer Periode in ſo weit eine Ver⸗

aͤnderung , daß , da einige Bisthuͤmer ſich bereits

vor dem Schluſſe des weſtphaͤliſchen Friedens in den

Haͤnden der Proteſtanten befanden , andere erſt durch

denſelben in weltliche Furſtenthuͤmer waren verwan⸗

delt worden , die Zahl der geiſtlichen Fuͤiſtenthümer
in Deutſchland nun vermindert war . Nothwendig
mußte dieſes auch eine Veraͤnderung in der bisher

beſtandenen aͤuſſern Einrichtung der Reichsberſamm⸗

lung
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lung hervorbringen , indem die bisher beobachtete

Ordnung in Rülſicht auf Siz und Stimme im Reichs⸗

fuͤrſtenrath nicht mehr dieſelbe bleiben konnte . Den

cvangeliſchen Bisthuͤmern Luͤbek, Osnabruk und Mag⸗
deburg wies daher ſelbſt der weſtphäͤliſche Friede ei⸗

ne beſondere Querbank im fuͤrſtlichen Collegium an ,

ohne jedoch in der bisberigen Ordnung der Stim⸗

menführung etwas zu aͤndern s) . Fuͤr das ſaͤkula⸗
riſitte Stift Bremen beſtimmte eben dieſer Friede
den fuuften Plaz auf der weltlichen Bank t ) . Mag⸗
deburg trat aber im Jahre 1680 , da Kurbranden⸗

burg es in Beſi ; nahm , aus der bisher behaupteten
Stelle aus , und bekam den zweiten Plaz auf der

weltlichen Fuͤſtenbank . Dem Herzogthum Verden

wurden auch Siz und Stimme auf der weltlichen

Fuͤrſtenbank gleich nach Pommern eingeraͤumt. Fuͤr
die uͤbrigen ſaͤkulariſirten Laͤnder , die auch von der

geiſtlichen auf die weltliche Bank hinüber kamen ,

wurde der Plaz erſt auf dem Reichstage 1654 be⸗

ſtimmt . Vermdͤge der bei dieſer Gelegenheit getrof⸗

fenen Anordnung legten Halberſtadt ſeitdem ſeine
Stimme gleich nach den braunſchweigiſchen Stim⸗

men , Minden nach ee Schwerin ,

Ratzeburg und Hirſchfeld nach Henneberg ab . Nur

mit der Beſtimmung eines Plazes fuͤr Camin verzog
es ſich bis zum Jahre 1668 , da es dann denſelben

zwi⸗

5) Iustrum . Pac . Osnabr . Art . V. F. 22.
t ) Instr . Pac . Osnabr . Art . X. g. 9. —
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ſchen Schwerin und Ratzeburg nahm . Daß üuͤbri⸗

gens in dieſem Zeitraume die nun einmal beſtehende
Zahl der fuͤrſtlichen Sümmen nicht immer dieſelbe

blieb , ſondern nach und nach durch die Stimme

neun eingefuͤhrter Fuͤrſten vermehrt wurde , werden

wir in der Folge ſehen .

Eine ganz neue Erſcheinung , die der weſtphaͤ⸗
liſche Friede bewirkte , war endlich auch dieſe , daß
nun ſeiner Verordnung gemaͤß auch die Reichsſtaͤdte ,
denen man zuvor nur eine berathſchlagende Stimme

in der Reichsverſammlung zugeſtanden hatte , eben

ſo , wie die üͤbrigen Reichsſtaͤnde , eine entſcheidende
da⸗ Stimme fuͤhrten , und von dieſer Zeit an ein beſon⸗
aden deres Collegium bildeten , ſo , daß dieſelbe ſeitdem
ln aus drei Collegien beſtand . Doch konnten ſie in der

1 Folge es nicht dahin bringen , daß man ihnen ge⸗
der ſiattete , mit einem der beiden uͤbrigen Collegien ,

ln , wann es zu einem Concluſum , und zur Entwerfung
b eines allgemeinen Reichsgutachtens kam , die Mehr⸗

heit auszumachen , und folglich einen Schluß , wo⸗

mit eines der drei Collegien nicht verſtanden war ,

ungeachtet dieſes Widerſpruches vermoͤge der Mehr⸗
heit durchzuſezen u ) . Es blieb Grundſaz , daß un⸗

ter den Collegien ſelbſt keine Mehrheit gelten ſollte .

95 8 e Th . XILIX . B. IV . C.
5. S . 247 . f. und 285ff .

Zwei⸗
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